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12.1 Angaben bei Eingriffen i.S. § 14 BNatSchG 
 
 
Die geplante Errichtung der Legehennenanlage Ziepel im Rahmen eines Genehmigungsan-
trages gem. §§ 4, 10 BImSchG ist mit einem Eingriff i.S. § 14 BNatSchG verbunden. Die ent-
sprechende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist als Anhang zur Umweltverträglichkeits-
prüfung in Kapitel 13 der Antragsunterlagen beigefügt.  
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TEIL A

Hinweise:

- Vor Baubeginn ist eine Untersuchung der  (30956 

Landhaus") hinsichtlich der Art, der Beschaffenheit und Menge, sowie der  Ver-

teilung vorhandener umwelt- und  Stoffe entsprechend der Bun-

des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBI. I S. 1554), zu-

letzt  durch Art. 102 vom 31.08.2015 (BGBI. I S. 1474)  Die erforder-

lichen Sicherungs- oder  sind vom   Die

Untersuchungsergebnisse mit einem entsprechenden  sind der unteren

  vor dem Beginn der  oder Tiefbauarbeiten

oder mit den Bauantragsunterlagen zur  vorzulegen. Die  sind im

Rahmen der noch geplanten Untersuchungen entsprechend der Bundes-Bodenschutz und

Altlastenverordnung (BBodSchV) und wenn ein Aushub erforderlich ist, entsprechend der

 Abfall (LAGA M 20) Anforderungen an die stoffliche Verwertung

- Im Plangeltungsbereich sind Vorkommen von Zauneidechsen,  und 

nach  Wissenstand - trotz aktuell negativen Befundes - nicht 

Die Angaben der artenschutzrechtlichen Stellungnahme, die als Anlage Teil der 

des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist, sind unmittelbar im anlagenbezogenen Ge-

nehmigungsverfahren zu beachten!

Ersatz- und Ausweichbiotope sind sicherzustellen und dauerhaft  zu erhalten.

Insbesondere betrifft das geeignete mesophile  und Saumstrukturen sowie die Be-

achtung der Brut- und Setzzeiten. Die ggf. bei Notwendigkeit zum Schutz der lokalen

Populationen zu ergreifenden  / zu treffenden Vorkehrungen, zur Vermeidung

von Konflikten mit den artenschutzrechtlichen Verboten des  44 BNatSchG, sind vor Bau-

- Das Vorhaben befindet sich im Bereich eines ausgedehnten  Kultur-

denkmals gem.  2 DSchG ST ("Gefechtsfeld  1813"). Das Vorhaben bedarf einer

denkmalrechtlichen Genehmigung von Bau- und  im Geltungs-

bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

Denkmalrechtliche Genehmigungen  mit Nebenbestimmungen zur Wahrung der

 Belange (hier:  von fachgerechten 

Dokumentationen) versehen sein.

- Das Plangebiet des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird durch den Abwasserver-

- Es wird auf die Regelung nach  5 und  22 des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes

Sachsen-Anhalt (VermGeoG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBI.

LSA S. 716), zuletzt  durch das 2. Gesetz zur  des Vermessungs- und

Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 18.10.2012 (GVBI. LSA Nr. 21/2012 S. 510)

hingewiesen, wonach derjenige ordnungswidrig handelt, der unbefugt Grenzmarken

einbringt,  oder beseitigt. Insofern hat der  die  verantwortliche

 ggf.  zu sorgen, dass die erforderlichen Arbeiten zur Sicherung bzw.

Wiederherstellung der Grenzmarken durch eine nach  1 des o. g. Gesetzes befugte Stelle
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VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN

"LEGEHENNENANLAGE ZIEPEL"

SATZUNG

Tel. 0340/613707                          Fax: 0340/617421                   E-mail: bfs-dessau@dr-schwerdt.de

Vorhabenbezogener Bebauungsplan

"Legehennenanlage Ziepel"

Leitungen, oberirdisch

Plangeltungsbereich - informell)

KV - Mittelspannung

Meliorationsleitung (vermutete Lage)

E...

N...

A...

KV

A B

TEIL B
Textliche Festsetzungen (BauGB)

1. Auf der  betrieblichen  "Legehennenanlage" ist die Errichtung von

und Sozialbereich, einem Notstrom- und  Futtersilos,  und

Sammelgruben  Stallreinigungswasser / Niederschlagswasser des Ausstallbereiches, ein-

  Nebenanlagen, mit einer  von 14.000 

und einer maximale   Bezugspunkt von 8 m  die  und 14 m 

die  sowie weitere bauliche Nebenanlagen  Der Bezugspunkt wird mit

59 m HN festgesetzt. Zur  des Vorhabens verpflichtet sich der 

2. Auf der  betrieblichen  "Legehennenanlage" ist die Herstellung be-

trieblicher  entsprechend dem Nutzungszweck gem. Ziff. 1 zugeordnet, in

gebundener Bauweise im Umfang von bis zu 7.000   Hierzu  auch Lade-

3. Auf der  betrieblichen  "Legehennenanlage" ist die Herstellung eines

 entsprechend der brandschutztechnischen Erfordernisse  Der Ver-

lauf des  des  ist  von der Lage des 

4. Im Bereich der  sind oberhalb der  gewachsenen 

 (Erdmieten) bis zu einer  von 3,00 m im Bereich A und bis zu einer 

von 2,00 m im Bereich  B  festgesetzt. Eine Bepflanzung dieser  ist  und

5. Im Bereich der festgesetzten  ist die Anlage eines Meliorationsgrabens zu-

 Dazu sind angrenzende Bereiche i. S. v. der Bebauung freizuhaltenden 

Hinweis:

Der genaue Verlauf des  verrohrten Meliorationsgrabens (Meliorationsleitung) ist

im Rahmen des Vorhabenvollzuges zu bestimmen und dessen  zu 

Die  /  der Meliorationsleitung bedarf der Genehmigung 

6. Auf der  betrieblichen  "Legehennenanlage" sind, auf nicht 

7. Auf der mit  R  gekennzeichneten  sind entsprechend den Anforderungen der Auf-

nahme und schadlosen Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers Rigolen- oder

Muldenversickerungsanlagen auszubilden   hinaus sind entsprechend nach-

gewiesener Erfordernisse weitere anteilig befestigte betriebliche  unter Vor-

behalt der wasserrechtlichen Erlaubnis, zur Versickerung von Niederschlagswasser, als Reten-

 anzulegen  Retentionsbereiche sind von  freizu-

halten.

8. Betriebliche  in ungebundener Bauweise sind nur mit 

 bei einem Abflussbeiwert von mindestens 60 %   hierzu regelt der

9. Im Bereich der festgesetzten  gem. Ziff. 4. und der Anlage der festgesetzten

 sowie angrenzenden  gem. Ziff. 5. ist die Errichtung von 

10. Innerhalb der gem. Ziff. 4. mit AA benannten Bereiche  sind  und

Strauchhecken  Artenliste anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Den

Hecken vorgelagerte Saumzonen mit Gras- und Krautfluren sind auf mindestens 1 m Breite

dauerhaft zu sichern.

11. Die gem. Ziff. 4. mit AB benannten Bereiche  sind  zu  und

zu 50 % abschnittsweise/gruppenweise mit Strauchhecken  Artenliste zu bepflanzen, zu

pflegen und dauerhaft zu erhalten. Den Hecken vorgelagerte Saumzonen mit Gras- und

Krautfluren sind auf mindestens 1 m Breite dauerhaft zu sichern.

12. Innerhalb der mit NA benannten  sind Anpflanzungen mit  neu zu ent-

wickeln. Dazu sollen gruppenweise Initialpflanzungen mit standortgerechten 

werden.

13. Die entlang der festgesetzten  (Meliorationsgraben) angrenzenden, von der

Bebauung freizuhaltenden  gem. Ziff. 5., sind mindestens mit Landschaftsrasen

14. Die mit NB benannten  sind  zu  und zu 50 % abschnittsweise/

gruppenweise mit Strauchhecken  Artenliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauer-

haft zu erhalten. Den Hecken vorgelagerte Saumzonen mit Gras- und Krautfluren sind auf

mindestens 1 m Breite dauerhaft zu sichern.

Hinweis:

NB verlaufenden Freileitung sind zu beachten!

15. In dem mit EA benannten Bereich ist innerhalb der   auf

der Westseite der Fahrbahn begleitend die vorhandene Baumreihe dauerhaft zu sichern und

zu erhalten.  in  und   Exemplare sind

mit standortgerechten   Artenliste vorzunehmen.  sind geeignete

16. Nicht mit  bepflanzte private    

 (Schotterrassen) und Seitenstreifen, sind mindestens mit Landschaftsrasen zu

17. Zur  der unter Ziff. 10. bis 16. genannten  verpflichtet sich der Vor-

Artenliste

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Haselnuss

Crataegus monogyna

Malus sylvestris Holzapfel

Prunus spinosa Schlehe

Pyrus pyraster Wildbirne

Quercus petraea Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche

Rosa canina Hundsrose

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Sambucus racemosa Traubenholunder

Tilia cordata Winterlinde

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Salix fragilis Bruchweide

Ulmus minor Feldulme

Ulmus laevis Flatterulme

Hinweise:

- Bei  sind mind. 3 x verpflanzte  mit  Leittrieb und

Stammumfang von 14 - 16 cm (gemessen in 1m  vorzusehen.  sind als

verpflanzte  zu verwenden. Im Zuge der Anlage von Hecken sind verpflanzte

Heister von 125 - 150 cm und  als verpflanzte  mit mindestens 4 Trieben (vor-

zugsweise balliert), bzw. entsprechende Heckenpflanzen zu verwenden.

- Die innerhalb der    festgesetzten 

-  die Bepflanzungen und  sind vorzugweise autochthones Material

Bei der Anpflanzung von  sind vorzugsweise traditionelle regionale Sorten zu

verwenden.

18. Zur  der nachfolgend genannten externen  verpflichtet sich der

Wendeplatz Ziepel

Auf der mit      benannten, insgesamt rd. 200    sind   

befestigungen  zu entfernen, die  ist zu   sind nach

Bedarf bodenverbessernde   und der entsiegelte Bereich ist mit

Rasen  und zu bepflanzen. Entwicklungsziel ist die Gestaltung einer 

mit  die zur     Auf der  sind

mindestens 5  als  und 20  zu pflanzen, weiterhin 

zur  Gestaltung auch Stauden,  und Bodendecker verwendet werden.

Abw

Hinweis:

lm Bereich der mit       benannten  befindet sich gem.  2 DSchG ST ein 

gisches Kulturdenkmal (historischer Ortskern von Ziepel). Bau- und 

innerhalb der   einer denkmalrechtlichen Genehmigung. Denkmalrechtliche

Genehmigungen  mit Nebenbestimmungen zur Wahrung der  Be-

lange versehen sein.

1

1

Bestandsangaben nach DIN 18702 (Auszugsweise)

vorhandene bauliche Anlagen

vorhandene Flurgrenzen

Bezeichnung der Flur

Rechtsgrundlagen der Bebauungsplanung

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

- Verordnung  die bauliche Nutzung der  (Baunutzungsverordnung - BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786)

- Verordnung  die Ausarbeitung der  und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichen- verordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991, S. 58), zuletzt  durch

Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung vom

I S. 2771)

- Gesetz  Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), vom

I S. 3434)

- Gesetz zum Schutz vor  Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,

  und   (Bundes-Immissionsschutzgesetz -

BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt

- Wassergesetz  das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S.492),

- Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DSchG ST) vom 21.10.1991 (GVBl. LSA S.

- Landwirtschaftsgesetz Sachsen-Anhalt (LwG LSA) vom 28.10.1997 (GVBl. LSA 1997 S. 919),

- Verordnung  den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP ST 2010)

vom 16.02.2011, in Kraft seit 12.03.2011 (GVBI. LSA 2011, S. 160)

- Regionaler Entwicklungsplan  die Planungsregion Magdeburg vom 17.05.2006, in Kraft seit

dem 29.05.2006
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Informelle Darstellungen

Deponie Ziepel

Von der mit       benannten insgesamt 2.500    sind  alle Ablagerun-

gen zu entfernen.  die  Bepflanzung sind nach Bedarf bodenverbessernde

 oder Bodenauftrag vorzunehmen. Entwicklungsziel ist die Etablierung eines

naturnahen    ist auf mindestens 75 % der  eine

Initialpflanzung mit standortgerechten baum- und strauchartigen   Artenliste

 Die Anpflanzung soll abschnittsweise in 6-reihigem Pflanzverband erfolgen,

Hinweis:

lm Bereich der mit       benannten  befindet sich gem.  2 DSchG ST ein 

gisches Kulturdenkmal (hoch- bis   Dudendorf). Bau- und Er-

 innerhalb der   einer denkmalrechtlichen Genehmi-

gung. Denkmalrechtliche Genehmigungen  mit Nebenbestimmungen zur Wahrung

Alte Ziegelei Klepps (ALEP e. V.)

Auf der mit       benannten insgesamt rd. 1.400    sind ein  und

   zu entfernen, die dargestellte  ist

komplett zu   sind nach Bedarf bodenverbessernde 

oder Bodenauftrag vorzunehmen. Auf der  ist eine  vorzunehmen.

Entwicklungsziel ist die dauerhafte Etablierung von mesophilem  Die Pflege soll

extensiv durch maximal  Mahd oder Beweidung erfolgen. Alternativ ist die

Von der mit         benannten insgesamt 8.000    sind  alle Ablagerun-

gen zu entfernen.  ist die Grube mit geeignetem Bodenmaterial  und

zu bepflanzen. Entwicklungsziel ist die Etablierung eines naturnahen  (Feld-

  ist auf mindestens 50 % der  eine Initialpflanzung mit standortgerechten

baum- und strauchartigen   Artenliste  Angelegt werden

sollen mehrere,  die gesamte  verlaufende,   in jeweils

6-reihigem Pflanzverband.
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2

SATZUNG DER STADT   DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAU-

UNGSPLAN "LEGEHENNENANLAGE ZIEPEL"

Aufgrund des  10 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBI. S. 3634), in der zur Zeit  Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den

Stadtrat der Stadt  vom ... . ... . ...... , folgende Satzung  den Vorhabenbezogenen

Bebauungsplan "Legehennenanlage Ziepel",  das Gebiet des Geltungsbereichs, bestehend

aus der Planzeichnung (Teil A) sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B),

erlassen:

Teil A

-

-

Teil B 

- Textliche Festsetzungen

- Rechtsgrundlagen

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Beschlusses zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes "Legehennenanlage Ziepel" des Stadtrates der Stadt  vom 28.04.2016. Die

 Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist mit Aushang vom 06.06.2016 bis

17.07.2016 erfolgt.

. . . . . . . . . . . . . . . .

2. Die   gem.  3 (1) BauGB wurde im Rahmen einer 

lichen Auslegung zu den Zielen und Zwecken der Planung  Hierzu hat der Vor-

haben- und  zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Legehennenan-

lage Ziepel" und die    Umweltbericht und deren An-

lagen, in der Zeit vom 13.06.2016 bis zum 15.07.2016  der Dienstzeiten  aus-

gelegen. Die  Auslegung ist mit  dem Hinweis, dass Anregungen  der Aus-

legungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden  mit

Mit Schreiben vom 09.06.2016 wurden die  und sonstigen   Be-

. . . . . . . . . . . . . . . .

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

. . . . . . . . . . . . . . . 

Planverfasser

4. Der Stadtrat der Stadt  hat am 13.03.2018 dem Entwurf des Vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes "Legehennenanlage Ziepel" mit  zugestimmt und die 

liche Auslegung gem.  3 (2) BauGB i.V.m.  4 (2) BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde

mit Aushang vom 07.05.2018 bis 17.06.2018 bekannt gemacht.

. . . . . . . . . . . . . . . .

5. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Legehennenanlage Ziepel", beste-

hend aus der Planzeichnung  (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie die

  Umweltbericht und deren Anlagen, hat in der Zeit vom 14.05.2018

bis zum 15.06.2018  der Dienstzeiten gem.  3 (2) BauGB i.V.m.  4 (2) BauGB 

lich ausgelegen. Die  Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen 

der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden

sonstigen   Belange sind mit Schreiben vom 09.05.2018

von der  Auslegung unterrichtet und gem.  4 (2) BauGB zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert worden.

. . . . . . . . . . . . . . . .

6. Der Stadtrat der Stadt  hat die vorgebrachten Anregungen gem.  3 (2) BauGB der

 sowie die Stellungnahmen der  und sonstigen   Belange

Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

. . . . . . . . . . . . . . . .

7. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplanes "Legehennenanlage Ziepel", bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde am ... . ... . ...... vom

Stadtrat der Stadt  als Satzung  10 (1) BauGB) beschlossen. Die  zum

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Legehennenanlage Ziepel" wurde mit Beschluss des

. . . . . . . . . . . . . . . .

8. Die Bebauungsplansatzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Legehennenanlage

Ziepel", beschlossen durch den Stadtrat der Stadt  am ... . ... . ......, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

. . . . . . . . . . . . . . . .

9. Die Stelle, bei der der Plan und die    Umweltbericht

und deren Anlagen sowie die zusammenfassende  gem.  10 a BauGB auf Dauer

von jedermann eingesehen werden kann und  den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist am

... . ... . ...... im Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land Nr. ... gem.  10 (3) BauGB 

bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf  214 BauGB i. V. m.

Die Satzung ist am ... . ... . ...... in Kraft getreten.

. . . . . . . . . . . . . . . .

10. Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes "Legehennenanlage Ziepel" sind  der  oder die Verletzung von

Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht

geltend gemacht worden.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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